
2. Online-Banking

2.   Online-Banking

Die Kontoführung im Online-Banking-Verfahren ist zulässig. Hierfür gelten neben den 
Verwaltungsvorschriften zur Bayerischen Haushaltsordnung die besonderen Bestimmungen des für 
Finanzen zuständigen Staatsministeriums in der jeweils gültigen Fassung. Ergänzend hierzu gilt im 
Geschäftsbetrieb der Gerichtsvollzieher Folgendes:

2.1   Teilnahme am Online-Banking 

Über die Teilnahme am Online-Banking bei der Führung eines Dienstkontos entscheidet gemäß § 29 GVO 
der Gerichtsvollzieher. Der Gerichtsvollzieher ist für die ordnungsgemäße Erledigung seiner 
Dienstgeschäfte auch bei Teilnahme am Online-Banking verantwortlich. Die Teilnahme ist der 
aufsichtführenden Dienststelle des Gerichtsvollziehers entsprechend dem Muster der Anlage 2 zu dieser 
Anordnung anzuzeigen. Die Anzeige ist mindestens vier Wochen vor der beabsichtigten Teilnahme 
einzureichen.

2.2   Rahmenbedingungen für Online-Banking 

Die Geschäftsbedingungen der Kreditinstitute sind unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen 
einzuhalten.

2.2.1  

Liegt für die entsprechende Buchung in Spalte 11 des Kassenbuchs II noch kein Kontoauszug oder 
elektronisch übermittelter Kontoauszug (PDF-Datei) vor, so ist der Betrag bei der Kassenprüfung im 
Kassenistbestand aufzuführen. Kann die Transaktion noch abgeändert werden, ist der Betrag im 
Kassensollbestand zu berücksichtigen.

2.2.2  

Für die Übersendung der Daten ist die von den Kreditinstituten unterstützte Software zu benutzen. Diese 
Software erstellt, wie beim beleglosen Datenträgeraustausch, eine Austauschdatei, die online an das 
Kreditinstitut übersandt wird. Die Online-Verbindung mit dem Kreditinstitut ist auf die Dauer der 
Datenübertragung zu beschränken. Im Zusammenhang mit dem hierfür erforderlichen Aufbau einer 
Internetverbindung hat der Gerichtsvollzieher die üblichen Sicherheitsvorkehrungen (z.B. Nutzung einer 
handelsüblichen Firewall und eines Antivirenprogramms) zu treffen.

2.2.3  

Die Überweisungs- und Lastschriftenlisten müssen programmgesteuert von der Gerichtsvollzieher-Software 
ausgedruckt werden und es muss sichergestellt sein, dass diese vollständig sind. Die von der Software des 
Kreditinstituts gefertigten Überweisungs- und Lastschriftenlisten dienen der Gegenkontrolle und sind den 
von der Gerichtsvollzieher-Software ausgedruckten Überweisungs- und Lastschriftenlisten beizuheften.

2.2.4  

Sammelüberweisungen sind – entsprechend § 52 Abs. 8 GVO und Nr. 1.4.11 - auch online zulässig. Für 
das Verfahren gelten die besonderen Bedingungen der Kreditinstitute über den beleglosen 
Datenträgeraustausch zur Einlieferung von Überweisungen, sofern sich aus den folgenden Bestimmungen 
keine Abweichungen ergeben.

2.2.5  

Jede Überweisung bzw. Lastschrift erhält von der Gerichtsvollzieher-Software eine laufende, nicht 
veränderbare Nummer.

2.2.6  



Die Überweisungs- und Lastschriftenlisten sind nicht abänderbar und innerhalb eines Kalenderjahrs 
fortlaufend mit einer nicht veränderbaren Nummer versehen.

2.2.7  

Nach Ausdruck der Überweisungs- bzw. Lastschriftenliste wird von der Gerichtsvollzieher-Software 
zeitgleich mit der Erstellung der Austauschdatei ein Begleitzettel entsprechend den Bedingungen von Nr. 
1.4.11.5 erstellt. Dieser muss die fortlaufende Nummer der betroffenen Überweisungs-/Lastschriftenliste 
enthalten. Die Handhabung des Begleitzettels hat entsprechend der genannten Bestimmung zu erfolgen.


